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BULLETIN

DES SCHWEIZERISCHEN ELEKTROTECHNISCHEN VEREINS

GEMEINSAMES PUBLIKATIONSORGAN
DES SCHWEIZERISCHEN ELEKTROTECHNISCHEN VEREINS (SEV) UND
DES VERBANDES SCHWEIZERISCHER ELEKTRIZITATSWERKE (VSE)

Einfiihrung in die Vorschriften fiir explosionssichere elektrische Installations-

materialien und Apparate (Vorschriften fiir Ex-Material)?)

Yon E. Bitterli, Ziirich

1. Allgemeines

Bei der Herstellung, Verarbeitung, Verwendung
und Lagerung einer grossen Zahl von Stoffen be-
steht Explosionsgefahr; denn zu Explosionen kon-
nen grundsitzlich alle brennbaren Stoffe Anlass
geben, wenn sie in Luft als Sauerstofftrager ge-
niigend fein verteilt vorhanden sind. Das trifft vor
allem zu auf brennbare Gase, auf Dampfe brenn-
barer Flissigkeiten und auf brennbare feste Stoffe.
Explosionen, an denen nicht in Luft verteilte brenn-
bare Stoffe beteiligt sind, werden im Rahmen die-
ses Artikels nicht behandelt, da sie hinsichtlich der
elektrischen Installationen nicht von Bedeutung
sind.

Die Verbrennung von Gasen, Diampfen und
Stauben ist ein chemischer Vorgang, bei dem sich
Sauerstoff, in der Regel der Sauerstoff der Luft, mit
diesen Stoffen verbindet, wobei die Verbrennungs-
wirme zu einer sehr starken Ausdehnung der Ver-
brennungsprodukte und zu Drucksteigerungen
fithrt.

Eine Explosion ist die plotzliche Wirkung |

der Energie sich stark ausdehnender Gase oder
Dampfe. Die Verbrennung pflanzt sich mit grosser
Geschwindigkeit, vielfach Uberschallgeschwindig-
keit fort, und es entstechen Driicke von mehre-
ren kg/cm2 Neben der Wirmewirkung sind es
denn auch die starken Drucksteigerungen, welche
bei einer Explosion sehr héaufig zu den sowohl fiir
Menschen als auch fiir Gebaude, deren Einrichtung
und Umgebung verhédngnisvollen Auswirkungen
fiithren. Bei einem Druck von 10 kg/cm?, der z. B.
bei einer Gasexplosion entstehen kann, wirkt auf
eine Wandfliche von 1 m? eine Kraft von 100 t,
wenn nicht ein Druckausgleich durch schwichere
Konstruktionsteile, wie Fenster und Tiiren, statt-
findet.

Eine Verpuffung ist ein mit einer Geschwindig-
keit von einigen m/s, aber ohne starke Druckstei-
gerung ablaufender Verbrennungsvorgang, wih-
rend bei Detonationen die Verbrennung mit Ge-
schwindigkeiten von mehreren km/s fortschreiten
und Driicke bis zu 60 kg/cm? erzeugen kann.

1) Siehe S. 728 dieses Heftes.

621.31-213.44 : 614.838

. 2. Explosionsgefahr durch Gase und Dampfe

Um das Verstindnis fiir die Vorschriften fiir Ex-
Material zu erleichtern, diirfte es zweckmissig sein,
diesen allgemeinen Bemerkungen nihere Ausfiih-
rungen iiber die Explosion von Gasen und Damp-
fen folgen zu lassen, da es einerseits vor allem diese
Stoffe sind, die in der Praxis in Verbindung mit
der Elektrizitit von besonderer Bedeutung sind,
und anderseits die vorliegenden Vorschriften fiir
Material gelten, das in Rdumen geeignet ist, in wel-
chen explosionsfahige Gas-Luft- oder Dampf-Luft-
gemische auftreten konnen.

Zur Klarstellung der Begriffe sei auch gleich er-
wihnt, dass Stoffe oder deren Gemische mit Luft,
die zu Explosionen Anlass geben konnen, als explo-
stonsgefihrlich, die Riume oder Raumteile, in
denen diese Stoffe oder Gemische vorhanden sind,
aber als explosionsgefihrdet bezeichnet werden. In
diesem Zusammenhang scheint es auch am Platze
darauf hinzuweisen, dass iiber das Vorhandensein
einer Explosionsgefahr nicht die mit der Uber-
wachung der elektrischen Anlagen betrauten Stel-
len (Starkstrominspektorat, energielieferndes Elek-
trizititswerk) entscheiden, sondern die fiir den
Arbeiterschutz und den Feuerschutz zustindigen
Organe (Fabrikinspektorate, SUVA, Feuerpolizei).
Die Beurteilung der Explosionsgefahr ist iibrigens
hiufig recht schwierig und kann nur unter Beriick-
sichtigung einer Reihe von Faktoren erfolgen, die
unter anderem mit den Eigenschaften der verwen-
deten Stoffe, der Gestaltung der Riume, der Art
der Fabrikationsverfahren oder der Lagerung und
der Arbeitsweise zusammenhingen.

a) Explosionsgrenzen

Brennbare Gase und Dimpfe sind, gemischt mit
Luft, nur innerhalb eines bestimmten, fiir jedes Gas
und jeden Dampf charakteristischen Konzentra-
tionshereiches explosionsfihig. Eine Explosion ist
nicht moglich, wenn entweder zu viel Sauerstoff
oder zu viel Brennstoff vorhanden ist. Man be-
zeichnet die Grenzwerte des Konzentrationsherei-
ches als untere und obere Explosionsgrenze. Unter-
halb der unteren Explosionsgrenze ist das Gemisch
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ungefihrlich, wihrend oberhalb der oberen Explo-
sionsgrenze ebenfalls keine Explosion ausgelost
werden kann, jedoch eine Verpuffung oder ein
Brand. Die Explosionsgrenzen werden angegeben
in Volumenprozent (Vol.%/) oder in g des Gases
oder Dampfes pro m?® Luft (g/m*). Die in der Lite-
ratur aufgefiihrten Werte der Explosionsgrenzen
weichen oft mehr oder weniger stark voneinander
ab, was vor allem auf die Versuchseinrichtungen
zuriickzufiihren ist. In Tabelle I sind die Explo-
sionsgrenzen und gleichzeitig auch die durch Ver-
suche festgestellten Explosionsdriicke einiger hiu-
fig vorkommender Gase und Dampfe angegeben.
Aus der Tabelle geht hervor, dass bei einigen Stof-
fen die Explosionsgrenzen sehr nahe beieinander
liegen (Benzin), wihrend andere Stoffe sehr weit
auseinanderliegende Explosionsgrenzen aufweisen
(Acetylen). Die gefahrlichsten Gase und Dimpfe
sind diejenigen mit niederer unterer Explosions-
grenze und diejenigen mit weit auseinanderliegen-
den Explosionsgrenzen.

Explosionsgrenzen, Explosionsdruck

Tabelle I
Explosionsgrenzen') } EI:Iﬁ'cnfter
untere | obere | xcfruckz)
[ Vol.o, | _g/m® | Vol | g/m’ |  kejem?
Benzine 00 | 48 | 40! 215 ~8s
bis | bis | bis | bis |
1,25 52 | 1,5 281
Benzol 1,4 49 8,0 280 9,0
Aethylalkohol 2.8 57 18,0 370 7,45
Aceton 2,15 56 13 | 337 8,93
Methylaethyl- ! ;
keton 1.8 58 10 } 322 8,5
Diaethylaether 1,8 59 48 ‘ 1585 7,94
Butylacetat 1,7 88 15 | 1788 7,66
Amylacetat 1.1 64 10 | 580 7,45
Schwefelkohlen- | ‘
stoff 10 [ 3¢ | 50 | 1700 7.8
Wasserstoff 4,0 3.6 | 74 66,6 ‘ 7,39
Acetylen 2,5 29,2 | 80 930 ‘ > 10,3
Kohlenoxyd 12,5 157 74 926 \ Ts3
Ammoniak 16 123 26 198 ‘4,85...5,97
1) Nach: Eigenschaften der gebrauchlichsten Losungs-
mittel, Betriebsstoffe und Gase. SUVA Form. 1469.
?) Nach: Publication n° 79 de la Commission Electro-
technique Internationale.

Gase konnen, wenn sie in der notigen Menge
vorhanden sind, infolge ihres Diffusionsvermogens
‘jedes Mischungsverhiltnis mit Luft bilden. Die
Dampfe von Fliissigkeiten verhalten sich dhnlich,
nur ist die Bildung eines explosionsfihigen Ge-
misches vom Dampfdruck abhingig und damit von
der Temperatur, die so hoch sein muss, dass sich
oberhalb der Fliissigkeit Diampfe bilden konnen.
Einen guten Anhaltspunkt fiir die Gefiahrlichkeit
einer Fliissigkeit ist der Flammpunkt, der die nie-
derste Temperatur angibt, bei der sich in einem
genormten Flammpunkt-Bestimmungsapparat iber
der Flissigkeit so viel Dampfe bilden, dass sie
durch eine Ziindflamme geziindet werden konnen.
Die Temperatur, bei der ein explosionsfihiges Ge-
misch auftritt, liegt etwas unter dem Flammpunkt.
Gefahrlich sind also Flissigkeiten, deren Flamm-
punkt unter den in einem Raume oder bei einem
Arbeitsvorgang auftretenden Temperaturen liegt

(Tabelle II).

Flammpunkte')
Tabelle IT
Stoff Flammpunkt
°C
Benzine. bis — 30
Lackbenzin . B EE L EE LR -+ 30
Benzol . . . . . . .. ... .. .. — 11
Aethylalkohol . + 18
Aceton . . . . . . . .. .. .. .. — 20
Methylaethylketon . . . . . . . . . . — 14
Diaethylaether. " i — 41
Butylacetat . o d o os oW s om g 8 + 24
Amylacetat . . . . . .. ... L. + 23
Schwefelkohlenstoff — 30
) Nach: SUVA Form. 1469.

b) Ziindtemperatur

Fine Explosion kann sich auch bei Vorhanden-
sein eines explosionsfihigen Gemisches nur ereig-
nen, wenn man dem Gemisch so viel Energie zu-
fiihrt, dass es zur Verbrennung angeregt wird, oder,
mit anderen Worten, es muss an irgend einer Stelle
eine bestimmte Temperatur, die Ziindtemperatur
(auch Ziindpunkt oder Entziindungstemperatur
genannt), erreicht werden. Wenn diese Ziindtem-
peratur in einem explosionsfihigen Gemisch vor-
handen ist, tritt eine Explosion ein, und zwar auch
dann, wenn keine Flammen oder Funken sich im
Bereich des Gemisches befinden. Die Ziindtempe-
ratur ist nun allerdings, wie der Flammpunkt, nicht
eine eindeutig definierte physikalische Grosse, son-
dern ein durch Versuche ermittelter Wert, der mehr
oder weniger stark von der Versuchseinrichtung,
aber auch von Konzentration, Druck und Tempe-
ratur des explosionsfihigen Gemisches abhingig
ist.

Zur Zeit gibt es zwei Verfahren zur Bestimmung
der Zundtemperatur, namlich die deutsche Methode
nach VDE und die amerikanische ASTM-Methode.
Bei der VDE-Methode wird das innerhalb der
Explosionsgrenzen ziindwilligste Gas-Luft- oder
Dampf-Luftgemisch durch ein erhitztes Rohr ge-
leitet und die Wandtemperatur festgestellt, bei der
die Zindung eintritt. Nach ASTM ldsst man einen
Tropfen der zu priifenden Fliissigkeit in ein ge-
normtes Gefidss fallen, das in einem Bad erwarmt
wird, und ermittelt auch hier die niederste Wand-
temperatur, bei der noch eine Ziindung eintritt. Die
nach ASTM ermittelten Werte liegen fiir eine Reihe
brennbarer Fliissigkeiten erheblich tiefer als die
Werte nach VDE; die Abweichungen betragen bis
zu 250 °C.

In den Vorschriften fiir Ex-Material wird auf
die nach der VDE-Methode ermittelte Ziindtempe-
ratur abgestellt, da die mit der ASTM-Methode er-
haltenen Temperaturen nur dort von Bedeutung
sind, wo mit dem Auftropfen von brennbaren Fliis-
sigkeiten auf heisse Stellen zu rechnen ist, an denen
zudem keine nennenswerte Konvektionsstromung
herrschen diirfte. Immerhin wird darauf hingewie-
sen, dass bei der Moglichkeit von Tropfenbildung
die niederen Werte zu beriicksichtigen seien (siehe
Ziffer 13,2, 13,3, Tab. III und Erldauterungen zu
Tab. IIl des Vorschriftenentwurfes). In der Zwi-
schenzeit hat nun allerdings die Commission Elec-
trotechnique Internationale (CEI) sich eher fiir die
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ASTM-Methode ausgesprochen, und in Deutsch-
land selbst ist eine modifizierte ASTM-Methode
entwickelt worden, so dass unter Umstinden auch
in der Schweiz, wenn dafiir stichhaltige Griinde
vorliegen, nach anderen als der VDE-Methode be-
stimmte Ziindtemperaturen beriicksichtigt werden
miissten:

Ziindgruppen und Ziindtemperaturen
grupp & p Tabelle 11T

Ziindgruppe®) Ziindtemperatur!) ?) °C Stoff1)

Aceton
Aethylalkohol®)
Ammoniak
Amylacetat®)
Benzine?)
Benzol
Butylacetat?)
Kohlenoxyd
Methylaethylketon
Methylalkohol?)
‘Wasserstoff

A | iiber 450

B iber 300...450 Acetylen

C iiber 175...300 Diaethylaether

D iber 120...175 Schwefelkohlenstoff

1) Weitere Beispiele siehe:

[1] Form. 1469 der Schweizerischen Unfallversiche-
rungsanstalt.

[2] K. Nabert und G. Schon: Sicherheitstechnische
Kennzahlen brennbarer Gase und Dampfe,
Deutscher Eichverlag, Berlin W.

[3] M. G. Zabettakis: Minimum spontaneous igni-
tion temperatures of combustibles in air, Ind.
Engng. Chem. Bd. 46(1954), Nr. 10, S.2173...2178.

2) Bestimmt mit VDE-Methode.

3) Bei Bestimmung der Ziindtemperatur mit ASTM-
Methode: Ziindgruppe B.

4) Bei Bestimmung der Zilindtemperatur mit ASTM-
Methode: Ziindgruppe C.

5) Die mit den Buchstaben A, B, C, D bezeichneten
Ziindgruppen sind nicht identisch mit den Warenkate-
gorien A, B, C, D der Wegleitung flir Feuerpolizeivor-
schriften der Kantonalen Schweizerischen Feuerver-
sicherungsanstalten.

Besonders im Hinblick auf die Konstruktion
explosionssicheren elektrischen Materials werden
die Gase und Dampfe je nach der Hohe der Ziind-
temperatur in Ziindgruppen eingeteilt (Tabelle I1I).
Diese Einteilung hat den Vorteil, dass das explo-
sionssichere elektrische Material nicht der Ziind-
temperatur jedes einzelnen Gases oder Dampfes,
sondern nur der Ziindgruppe, fiir die es verwendet
werden soll, angepasst sein muss.

Die meisten Ziindtemperaturen nach VDE lie-
gen zwischen 300 und 700 °C und nur wenige lie-
gen unter 300 °C, so Aethyldther bei 180 °C und
Schwefelkohlenstoff extrem bei 120 °C. In die
Gruppe 300...700 °C fallen vor allem die sehr hiu-
fig verwendeten organischen Losungsmittel und die
Treibstoffe.

3. Explosionsschutz

Wie aus Vorstehendem hervorgeht, kann eine
Explosion nur dann entstehen, wenn ein Gas-Luft-
oder Dampf-Luftgemisch innerhalb der Explosions-
grenzen und eine Ziindquelle vorhanden sind. An-
ders ausgedriickt kénnen Explosionen also verhin-
dert werden, wenn entweder das Auftreten explo-

sionsfihiger Gemische vermieden wird oder die
Ziindquellen ausgeschaltet werden.

In Rdumen, in denen sich stindig Personen auf-
halten, ist in der Regel mit einem lingere Zeit
dauernden Vorhandensein explosionsfihiger Ge-
mische nicht zu rechnen, da die meisten brenn-
baren Gase und Diampfe auch gesundheitsschad-
lich sind, und die Konzentrationen, die bei lange-
rer Einwirkung zu Gesundheitsschidigungen An-
lass geben, weit unterhalb der unteren Explosions-
grenze liegen. Der sog. MAK-Wert (maximale
Arbeitsplatzkonzentration) gibt diejenige Konzen-
tration der gesundheitsschadlichen Gasen wund
Dampfen an, die bei tiglich 8stiindiger Arbeitszeit
nicht iiberschritten werden darf; einige Vergleichs-
werte sind in Tabelle IV enthalten. Bei vielen Stof-
fen wire das Arbeiten innerhalb der Explosions-
grenzen uberhaupt ausgeschlossen, oder der Ge-
ruch wiirde auf die Gefahr aufmerksam machen.
Immerhin gibt es auch Gase die geruchlos sind,
wie Wasserstoff oder das gefihrliche Kohlenmon-
oxyd, das unter der untern Explosionsgrenze zum
Tode fithren kann.

Untere Explosionsgrenze und MAK-Wert')
Tabelle IV

Stoff Exp]c}gir;f;;renze MAK_VJVEH
g/m? g/m
Benzol. . . . . . . . . .. 49 0,11
Benzine « . « v w s & s @ 48...52 ~ 2
Methylalkohol . . . . . . . 79 0,25
Aceton . . . . . . . ... 56 1,14
Diaethylaether . . . . . . . 59 1,17
Butylacetat . . . . . . . . 88 0,92
Kohlenoxyd . . . . . . .. 157 0,11
Ammoniak . . . . . . . . . 123 0,067
Schwefelkohlenstoff . . . . . 34 0,06
Wasserstoff. . . . . . . . . 3,6 iber 3,6
') Nach: Suva Form. 1469.

Aus Griinden des Gesundheitsschutzes miissen
also bereits solche Massnahmen getroffen werden,
dass gefihrliche Konzentrationen gar nicht erreicht
werden. Geeignete Massnahmen sind z. B. gute na-
tiirliche oder kiinstliche Liiftung, Absaugung von
Gasen und Dimpfen an der Entstehungsstelle und
geschlossene Apparaturen. Trotz solcher Vorkehren
muss aber in der Praxis, wie durch unzahlige Bei-
spiele belegt werden konnte, immer mit Stérungen
gerechnet werden, die zur Bildung explosionsfihi-
ger Gemische fithren. Solche Stérungen sind z. B.
Undichtigkeiten von Leitungen, Ventilen, Schau-
glasern und Behialtern und Briiche von solchen, un-
beabsichtigter Verlauf eines Arbeitsprozesses oder
einer chemischen Reaktion, Bedienungsfehler, Ver-
sagen einer Uberwachungseinrichtung. Zu beachten
ist dabei, dass nach einem solchen Vorkommnis
explosionsfahige Gemische unter Umstinden ver-
hiltnismissig lange bhestehen bleiben, wenn die
Gase und Diampfe schwerer als Luft sind (was z. B.
auf alle Losungsmitteldimpfe zutrifft), in tiefer-
liegende Raumteile oder Kanile gelangen oder in
Bodennihe nach anderen Raumen schleichen
konnen.

Wenn mit der Entstehung explosionsgefihrlicher
Gemische zu rechnen ist, miissen also auch die
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Ziindquellen ausgeschaltet werden. Solche sind z. B.
offenes Feuer, das Rauchen, Gliihfunken von
Schleifmaschinen, zu Selbstentziindung neigende
Stoffe, elektrische Funken und Lichthogen, heisse
Stellen im Bereich der Ziindtemperaturen, wie elek-
trische Heizkorper, Glithlampen oder Gehiuse
elektrischer Apparate.

4. Explosionssichere elektrische Installations-
materialien und Apparate

Im Gegensatz zum Ausland besitzt die Schweiz
keine Vorschriften iiber explosionssichere elek-
trische Installationsmaterialien und Apparate, im
folgenden Material genannt; auch die bisherigen
Hausinstallationsvorschriften enthalten nur wenige
Bestimmungen, die vor allem keine Materialvor-
schriften darstellen.

Da auch in unserem Lande immer mehr das Be-
diirfnis nach, sich an den Hersteller richtenden
Vorschriften geltend machte, wurde vor 6 Jahren
das Fachkollegium (FK) 31 (Explosionssicheres
Material) des Schweiz. Elektrotechnischen Komi-
tees (CES) zusammengestellt und mit der Bearbei-
tung von Vorschriften fiir Ex-Material betraut. Da
man in der Schweiz iiber wenig Erfahrung im Bau
solchén Materials verfiigt, wurden im Einverstind-
nis mit dem Verein Deutscher Elektrotechniker
(VDE), dessen sehr griindliche und auf langer Er-
fahrung beruhende Vorschriften als Grundlage ge-
wihlt, aber auch die Vorschriften anderer Léander,
wie England, Frankreich, Belgien und so weit vor-
handen die Empfehlungen der Commission Electro-
technique Internationale (CEI) zu Rate gezogen.

Der vom FK 31 ausgearbeitete Entwurf enthilt
gemiiss dessen einstimmigem Beschluss nur sicher-
heitstechnische Vorschriften. Er ist von der Haus-
installationskommission des SEV und VSE (HK)
in sicherheitstechnischer Hinsicht gepriift, vom
CES gebilligt und vom Vorstand des SEV zur Stel-
lungnahme der Mitglieder freigegeben worden.

Die Vorschriften gelten fur Material, das in Rau-
men oder Raumteilen, in denen explosionsfihige
Gas-Luft- oder Dampf-Luftgemische auftreten kon-
nen, zur Verwendung geeignet ist. Sie sollen sinn-
gemiss auch auf Material angewendet werden, das
zur Verwendung in Schwachstrom-, Kleinspan-
nungs- und Hochspannungsanlagen bestimmt ist,
da in diesen Anlagen hinsichtlich der Explosions-
gefahr die gleichen Uberlegungen anzuwenden sind.
Sie enthalten nur Bestimmungen iiber die Explo-
sionssicherheit und sind daher als zusitzliche Vor-
schriften zu den die allgemeine Sicherheit des
Materials betreffenden Vorschriften des SEV zu
betrachten. Das Ex-Material ist nicht vorgesehen
fir Riume, in denen die Gefahr von Staubexplo-
sionen besteht. Die in einem solchen Fall notigen
Schutzmassnahmen werden in einem besonderen
Abschnitt noch kurz besprochen.

Der Vorschriftenentwurf ist in zwei Teile ge-
gliedert. Der erste Teil enthilt die eigentlichen,
vom Post- und Eisenbahndepartement noch zu ge-
nehmigenden Vorschriften. Er legt die Grundsitze
fest, denen das Ex-Material entsprechen muss; es
wurde bewusst darauf verzichtet, darin Einzelhei-

ten konstruktiver Art aufzufiihren. Diese sind nebst
anderen Angaben vielmehr im zweiten Teil zu fin-
den, der als «Leitsidtze» bezeichnet wird, die daher
fur den Hersteller nicht verbindlich sind. Diese
Unterteilung hat nach Ansicht des FK 31 den Vor-
teil, dass einerseits dem Konstrukteur moglichst viel
Freiheit gelassen wird, anderseits bei Auftreten
neuer Erkenntnisse — und das ist bei Ex-Material,
wie auch aus den Beratungen des Comité d’Etudes
n° 31 der CEI hervorgeht, durchaus moglich — die
Grundsitze im ersten Teil kaum eine Anderung er-
fahren, und es geniigt, die Leitsitze abzuandern und
auf diese Weise die Hersteller mit allfalligen Neue-
rungen bekannt zu machen. Wenn auch die Leit-
satze nicht verbindlich sind, so ist doch darauf hin-
zuweisen, dass Konstruktion und Herstellung von
Ex-Material eine grosse Erfahrung und Kenntnisse
iiber die bei einer Explosion auftretenden chemi-
schen und physikalischen Vorginge verlangt, Kennt-
nisse, die auch bei der Ausarbeitung des vorliegen-
den Vorschriftenentwurfes gegeniiber solchen aus
dem Gebiete der Elektrotechnik weit im Vorder-
¢rund standen. Wenn sich der Konstrukteur an die
Angaben der Leitsatze hilt, kann er mit grosser
Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass sein Er-
zeugnis wirklich explosionssicher ist und auch die
Priifung besteht, die in diesem Falle unter Um-
stinden vereinfacht werden kann, weil eine Explo-
sionspriifung nicht fiir jedes Material durchgefiihrt
zu werden braucht.

a) Anforderungen an das Ex-Material

Explosionssicheres Material muss folgenden An-
forderungen geniigen:

1. Teile, an denen ziindfihige Funken, Lichtbogen oder
gefihrliche Temperaturen auftreten, diirfen in Gas-Luft- oder
Dampf-Luftgemischen keine Explosion verursachen, oder eine

Explosion, die im Innern des Materials auftritt, darf sich
nicht nach aussen auswirken.

2. Das Auftreten von ziindfihigen Funken, Lichtbogen
oder gefiihrlichen Temperaturen muss auch in vorausseh-
baren Storungsfillen wirksam verhindert werden.

3. Ziindungsmoglichkeiten diirfen auch durch Bedienungs-
fehler nicht auftreten.

4. Das Material muss den besonderen Beanspruchungen
und Erfordernissen des betreffenden explosionsgefiahrdeten
Betriebes, z. B. hinsichtlich der Einwirkung von Feuchtigkeit
oder korrosiver Erscheinungen, gewachsen sein.

Bevor diese Anforderungen niher behandelt
werden, sei noch darauf hingewiesen, dass allein
von rein technischen Massnahmen nicht ein ausrei-
chender Schutz erwartet werden darf. Technische
Massnahmen, einschliesslich der besonderen Vor-
kehren fiir explosionssicheres Material, konnen ge-
legentlich versagen; das Versagen trifft aber viel-
leicht noch in stirkerem Masse auf den Menschen
zu, der die Anlagen und Einrichtungen bedienen,
iiberwachen und instandhalten muss. Es ist nétig,
dass fiir Uberwachung und Behebung von Betriebs-
storungen sowie fiir die Anordnung von Reparatu-
ren Personal vorhanden ist, das die tatsichlichen
oder auch nur méglichen Gefahren kennt oder zu
erkennen vermag. Unbedingt erforderlich ist auch
eine gute Instruktion und Uberwachung sowohl des
in der Produktion titigen als auch desjenigen Per-
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sonals, welches mit Reparaturen, Unterhalt und
Montage betraut ist.

Im Vorschriftenentwurf sind verschiedene Mass-
nahmen vorgesehen, welche die Ausfithrung von
Arbeiten an Ex-Material durch unbefugte Personen
ausschliessen sollen. So soll z. B. das Offnen von
Gehdusen nicht méglich sein, solange die Einbau-
teile unter Spannung stehen, oder es werden Son-
derverschliisse verlangt, welche nur von Personen
betatigt werden sollen, welche Sonderschliissel be-
sitzen. In gewissen Fillen konnen aber auch Ver-
schliisse, die nur mit Werkzeugen zu o6ffnen sind,
als ausreichend bezeichnet werden.

b) Die Schutzarten

Die Explosionssicherheit des elektrischen Ma-
terials kann durch verschiedene Bauarten, Schutz-
arten genannt, erreicht werden. In den Vorschrif-
ten sind die Schutzarten nach Tabelle V vorgesehen.

Schutzarten ——
Schutzart Symbol
Druckfeste Kapselung . . . . . . . . . . | d
Olkapselung s W oEm R o
Fremdbeliiftung f
Erhohte Sicherheit e
Sonderschutzart s

Die Schutzarten sind gleichwertig und der etwas
missverstindliche Ausdruck «erhohte Sicherheit»
bedeutet keineswegs einen geringeren Explosions-
schutz. Dagegen ist schlagwettersicheres Material,
entgegen der oft anzutreffenden Ansicht, den viel-
seitigen Anforderungen der Explosionssicherheit
gegeniiber verschiedenen Gasen und Dampfen nicht
gewachsen. Durch die Bauart wird nur die Ent-
ziindung in schlagwettergefihrdeten Gruben, wo
hauptsiichlich Methan-Luftgemische vorkommen,
verhindert, und das Material ist entsprechend den
erhohten Anforderungen des Grubenbetriebes hin-
sichtlich mechanischer Beanspruchung, Einfluss
von Staub und Feuchtigkeit konstruiert.

In einigen Léndern sind noch andere Schutz-
arten iiblich, so die hermetisch geschlossenen (ver-
schweissten) und die sandgefiillten Gehiduse sowie
die Anwendung kleiner, nicht ziindfdahiger Ener-
gien. Diese Schutzarten sind in der Schweiz bisher
nicht verwendet und daher in den Vorschriften-
entwurf auch nicht aufgenommen worden. Notigen-
falls konnten sie als Sonderschutzart s behandelt
werden. Diese, hauptsichlich in England ange-
wendete und dort «Intrinsic Safety» genannte
Schutzart, besteht in der Anwendung so schwacher
Energiequellen, die auch im Storungsfalle weder
ziindfihige Funken, noch unzulidssige Erwdrmung
auftreten lassen. Die Bestimmung der kleinsten,
noch ziindfihigen Funkenengerie ist allerdings
ziemlich schwierig und héngt stark von den Ver-
suchsbedingungen ab. Zu dieser Unsicherheit trigt
noch bei, dass der Ziindvorgang selbst nicht aus-
reichend abgeklirt ist; es scheint, dass einerseits
dem ziindfihigen Gemisch wohl eine bestimmte
Warmemenge zugefithrt werden muss, dass aber
anderseits auch lonisations- und Dissoziations-
erscheinungen eine Rolle spielen. Immerhin kann

mit Bestimmtheit gesagt werden, dass die zur Ziin-
dung notige Energie sehr klein ist und in der Gros-
senordnung von einigen wenigen Tausendstel Ws
liegt, wobei der Ziindstrom einige Zehntel A bis
ca. 1 A betragen diirfte. Die Ziindfahigkeit hingt
stark von der Art des Stromkreises ab, vom Ohm-
schen Widerstand, vor allem aber von induktiven
und kapazitiven Widerstinden und schliesslich
auch noch von der Grosse und Form der Kontakte,
deren Material und deren Trenngeschwindigkeit.
Bei der Beurteilung dieser Schutzart kann nicht
allein das Material, sondern es muss der ganze
Stromkreis gepriift werden.

In diesem Zusammenhange sei noch erwihnt,
dass eine zweckmissige Sicherheitsmassnahme in
explosionsgefihrdeten Rdumen darin besteht, das
elektrische Material, vor allem Schalter und Siche-
rungen, ausserhalb der gefihrdeten Riume anzu-
ordnen.

Schutzart druckfeste Kapselung d

Die Teile, an denen Funken, Lichtbogen oder
gefihrliche Temperaturen auftreten, werden in
Gehiuse eingebaut, wie in Fig. 1 schematisch dar-
gestellt. Diese Gehause miissen:

a) Beim Eindringen explo-
sionsfahiger Gemische und
bei deren Ziindung dem auf-
tretenden Explosionsdruck
standhalten;

b) Die Ubertragung der im
Innern erfolgten Explosion
auf die explosiven Gemische
ausserhalb des Gehduses ver-
hindern;

Fig. 1
Schematische Darstellung der
druckfesten Kapselung
1 Sonderverschluss; 2 druckfest
gekapseltes Gehduse; w Spalt-
weite; 1 Spaltliange

CEV25694

¢) Die Ziindung von explosionsfihigen Gemi-
schen ausserhalb der Gehiduse durch zu hohe Tem-
peraturen verhindern.

Zu a: Bei der Schutzart druckfeste Kapselung
wird bewusst auf die bei einem Gehiuse, das hin
und wieder gedffnet werden muss, kaum durchzu-
fiihrende Forderung der Dichtheit gegeniiber explo-

@ ]
| v&a
4

sionsfahigen Gemischen verzichtet. Diese konnen
durch die Spalten der Auflageflichen zusammen-
gehorender Gehduseteile oder Verbindungsstiicke
(Fig. 2), sowie die Durchmesserunterschiede zwi-

Fig. 2
Spaltlinge ! und Spaltweite w
zwischen Auflageflichen von

Gehiuseteilen
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schen Bohrungen einerseits und Wellen und Achsen
(Fig. 3 und 4) anderseits ins Innere der Gehiuse
eindringen und dort entziindet werden. Die Ge-

Fig. 3

Spaltlinge ! und Durchmesserunterschied

u bei umlaufenden Wellen

Y

hiuse miissen also dem im Innern entstehenden
Explosionsdruck gemiss Tabelle VI standhalten.

Innerer Mindestiiberdruck
Tabelle VI

Innerer Mindestiiberdruck unter Einrechnung

Explosionsklasse eines Sicherheitsfaktors bei Gehiuseinhalt von?)

2 bis 100 cm? ?)

8 kg/cm?

! iiber 100 cm?®
10 kg/cm?
2 8 kg/cm? E 10 kg/cm2

1,5mal héchster gemessener Explosions-

druck in geschlossenem Gehiuse, dessen

Spalten abgedichtet sind, jedoch minde-
stens®)

3 8 kg /em? ‘ 10 kg/em?

1) Als Gehduseinhalt gilt der Inhalt des leeren Ge-
h&uses, von dem jedoch das Volumen derjenigen Ein-
bauteile abgezogen werden kann, welche zum Betrieb
unbedingt erforderlich sind und die keine lokalen
Drucksteigerungen verursachen.

?) Bei Gehdusen unter 2 cm?® Inhalt genligt in der
Regel die sich aus der Herstellung ergebende Festigkeit.

%) Siehe Erlduterung uber Azetylen und Wasserstoff
unter lit. b des Textes.

Bei der Konstruktion ist zu beachten, dass die
Druckerh6hung von Normaldruck auf den héch-
sten Explosionsdruck in einigen Hundertstel Sekun-
den, bei Acetylen und Wasserstoff in einigen Tau-
sendstel Sekunden vor sich geht. Ferner ist zu be-
riicksichtigen, dass in bewegten Gemischen, also

Fig. ¢
* Spaltlinge | und Spaltweite w zwischen
Axe und Bohrung

(sich gelegentlich gegeneinander
bewegende Teile)

z. B. in rotierenden Maschinen, die Ausbreitungs-
geschwindigkeit der Flammen bei einer Explosion
bedeutend grosser ist als in ruhenden Gemischen.
Je grosser die Flammengeschwindigkeit, um so kiir-
zer ist die Zeit, bis der maximale Druck erreicht
ist, weil die Gase und Dampfe durch die Spalten
der Gehduse nur in geringem Masse entweichen
konnen. Des weiteren verursachen die Unterteilung
des druckfest gekapselten Raumes (siehe Fig.5)
oder ungiinstige Gehiiuseformen wesentlich hohere
Driicke als 10 kg/ecm® Diese Driicke konnen nur
im Explosionsversuch ermittelt werden.

Zu b: Wenn die Explosion durch die vorerwihn-
ten Spalten nicht auf die umgebenden Gemische
ibertragen oder, mit anderen Worten, ein Ziind-
durchschlag verhindert werden soll, so muss die
Flamme in den Spalten erléschen, und die Tempe-
ratur der austretenden Gase unter Einrechnung
eines Sicherheitsfaktors unter der Ziindtemperatur
liegen, oder die Gase miissen sich, nachdem sie den

Spalt durchstromt haben, so rasch mit dem um-
gebenden explosiven Gemisch vermengen und sich
dabei so stark abkiihlen, dass keine Zeit fiir eine
Ziindung bleibt. Der fir die Abkiihlung der
Flamme und der Gase notige Wirmeentzug sowie
die Durchwirbelung mit dem umgebenden Gemisch
werden durch entsprechende Bemessung von Linge
und Breite der Spalten erreicht, und zwar ist die
Wirkung um so grosser je enger der Spalt ist.

SEV25695
Fig. 5
Schematische Darstellung der Unterteilung des druckfest
gekapselten Raumes
(z. B. zusammengebaute Schalt- und Verteilkésten,
Riume A, B und C)

Das Ziinddurchschlagvermogen — das ist die
Fihigkeit eines explodierenden Gemisches, von
innen nach aussen zu ziinden — ist einerseits ab-
hiingig von der Zusammensetzung des Gemisches
bzw. von dessen Verbrennungswirme, anderseits
aber auch von der Stelle, an der die Ziindung statt-
findet (z. B. in der Nihe der Spalte oder in der
Mitte des Gehauses).

Die Spaltdimensionen, d.h. die Spaltlinge und
die Spaltweite, missen entsprechend dem Ziind-
durchschlagvermogen gewihlt werden, wobei die
kleinste zulissige Spaltlinge und die grosste zulas-
sice Spaltweite fiir die verschiedenen Gase und
Diampfe bei gleichbleibendem Sicherheitsgrad ver-
schieden sind. Es hat sich als zweckmassig erwiesen,
die Gase und Dampfe in drei Explosionsklassen ein-
zuteilen, wobei fiir jede Klasse diejenige Spaltweite
charakteristisch ist, bei der aus einem genormten
Versuchsgehiduse bei einer Spaltlinge von 25 mm
noch ein Ziinddurchschlag erfolgt. Diese Grenz-
spaltweiten konnten natiirlich nur durch zahlreiche,
vor allem in Deutschland und England durchge-
fiihrte Versuche mit statistischer Auswertung ermit-
telt werden. Die Einteilung einiger Gase und
Dampfe in Explosionsklassen und die entsprechen-
den Grenzspaltweiten sind in Tabelle VII zusam-
mengestellt.

Diese Grenzspaltweiten sind aber mit einer ge-
wissen Unsicherheit behaftet, weshalb bei der Kon-
struktion ein Sicherheitsfaktor eingerechnet werden
muss. Der Entwurf der Leitsitze enthilt Angaben
tiber die Spaltdimensionen, die auf Grund von Ver-
suchen und der Erfahrung nicht mehr zu Ziind-
durrhschligen fiihren sollten. Bei der Herstellung
des Materials muss darauf geachtet werden, dass
diese Spaltdimensionen durch betriebliche Ein-
fliisse, z. B. durch das Offnen und Schliessen der
Gehiuse oder durch Abniitzung, nicht verandert
werden.

Ein besonderes Verhalten zeigen Wasserstoff und
Acetylen. Wasserstoff hat eine hohe Brenngeschwin-
digkeit, weshalb ein geniigender Wirmeentzug erst
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Explosionsklassen und Grenzspaltweiten
’ Tabelle VIL

— eent
Ex]l:}:zlszns Grenzs,[:lal:ltwcxte ) Stoff?)
Ammoniak
Aethylalkohol
Aceton
Amylacetat
1 iiber 0,8 Benzine
Benzol
Butylacetat
Methylaethylketon
Methylalkohol
" Diaethylaether
2 BT g “ Kohlenoxyd
Acetylen
3 unter 0,5 Schwefelkohlenstoff
Wasserstoff
1) Bei der Grenzspaltweite und einer Spaltlinge von
25 mm erfolgt der Ziinddurchschlag.
?) Weitere Beispiele siehe:
K. Nabert und G. Schoén: Sicherheitstechnische
Kennzahlen brennbarer Gase und Dimpfe, Deut-
scher Eichverlag, Berlin W.

bei Spaltlingen iiber 25 mm eintritt, wihrend der
hohe Explosionsdruck von Acetylen zu Selbstent-
ziindungen ausserhalb der Gehiduse Anlass geben
und eine Ziindung des Gemisches in der Umgebung
des Gehauses bewirken kann. In Rdumen, in denen
Explosionsgefahr durch Acetylen auftreten kann,
wird deshalb in anderen geeigneten Schutzarten
(z. B. Fremdbeliiftung oder erhohte Sicherheit) ge-
bautes Material vorgesehen oder, noch besser, siamt-
liche Installationen und Apparate werden ausser-
halb des explosionsgefihrdeten Raumes angeordnet.
Gehiiuse, welche in Azetylen-Luft- und Wasserstoff-
Luft-Gemischen verwendet werden, miissen im Ex-
plosionsversuch in beiden Gemischen gepriift wer-
den. Die Erfahrung zeigt tibrigens, dass Material
fiir die Explosionsklasse 3 im allgemeinen nur dann
ziinddurchschlagsicher hergestellt werden kann,
wenn die Gehiuseteile ineinandergeschraubt oder
mit Zentrierrandern versehen sind.

Zu c¢: An der Oberflache der druckfest gekapsel-
ten Gehiuse diirfen keine ziindfihigen Temperatu-
ren entstehen. Da ein Sicherheitsfaktor eingerech-
net und auch der Unsicherheit in der Bestimmung
der Ziindtemperaturen Rechnung getragen werden
muss, liegen die zulidssigen Temperaturen erheblich

unter den Ziindtemperaturen. Die erfahrungsge-

miss zulidssigen Werte sind in Tabelle VII des Leit-
satzenentwurfs angegeben.

Um zu vermeiden, dass bei geoffneten oder nicht
ordnungsmissig geschlossenen Gehidusen Funken
oder Lichtbégen entstehen, welche die im Raum
vorhandenen Gemische entziinden konnten, miissen
die abnehmbaren Teile, welche fiir die Druckfestig-
keit von Bedeutung sind, Sonderverschlisse erhal-
ten, die nur von Fachpersonal betitigt werden kon-
nen. An Stelle der Sonderverschliisse konnen elek-
trische oder mechanische Verriegelungen treten,
welche die Aufhebung der Druckfestigkeit verhin-
dern, solange eine Betitigung unter Spannung mog-
lich ist.

Diejenigen Teile des Materials, an denen be-
triebsmaissig keine Funken, Lichthogen oder gefihr-

lichen Temperaturen auftreten, konnen in der
Schutzart erhshte Sicherheit e ausgefiihrt werden,
wortiber in einem bhesonderen Abschnitt berichtet
wird.

Schutzart Olkapselung o

Bei der Schutzart Olkapselung werden die Fun-
ken oder LichthGgen auslosenden Teile so tief unter
01 gelegt, dass die Ziindung eines iiber dem Ol be-
findlichen explosiven Gemisches auch bei niedrig-
stem Olstand und bei kaltem Ol ausgeschlossen ist.
Bei beweglichem oder transportablem Material ist
diese Schutzart nur dann zulissig, wenn die Explo-
sionssicherheit in allen betriebsmissigen Lagen und
bei allen Beanspruchungen erhalten bleibt (z. B.
Schragstellung von Olschaltern).

Die Gehiuse miissen so ausgebildet sein, dass
Staub und Spritzwasser nicht eindringen konnen,
beim Auftreten von Lichthogen kein Uberdruck
entsteht und sie schliesslich von Unbefugten nicht
geoffnet werden konnen, also Sonderverschliisse
aufweisen.

Schutzart Fremdbeliiftung f

Wie bei der Schutzart Olkapselung, werden bei
der Fremdbeliiftung die explosiven Gemische von
den Teilen des Materials ferngehalten, welche eine
Ziindung verursachen konnen. Das geschieht bei der
Fremdbeliiftung in der Weise, dass die Gehiuse
oder in Schaltanlagen die Schrinke mit Luft oder
einem inerten Gas, z. B. Stickstoff, durchspiilt und
unter einem geringen Uberdruck gegeniiber der
Umgebung gehalten werden.

Die Fremdbeliiftung ist ein einfaches, zweckmas-
siges und zuverldssiges Mittel, um simtliches Mate-
rial explosionssicher gestalten. Ganz besonders
geeignet ist die Schutzart, wenn Schalt- oder Ver-
teilschrinke oder auch grosse Motoren explosions-
sicher ausgefiihrt werden miissen. Schalt- oder Ver-
teilschrinke konnen in Normalausfiithrung erstellt

)

O}

Ll—_l

SEV25696

Fig. 6

Schematische Darstellung der Schutzart Fremdbeliiftung

1 explosionsgefihrdeter Raum; 2 Schleifringldufermotor;
3 Ventilator der Fremdbeliiftung; ¢ Druckknopfschalter zur

Betitigung der Schaltgerite flir Ventilator und Motor;
5 Schaltschiitz fiir Ventilatormotor mit Hilfskontakt fiir Motor-
schaltschiitz; 6 Stromungswichter; 7 Zeitrelais; 8 Motor-
schaltschiitz
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und lediglich an eine Zuluftanlage angeschlossen
werden.

Bei saimtlichem Material, das fremdbeliftet wird,
miissen die Gehiuse oder Schrinke vor der Inbe-
triecbnahme derjenigen Einbauteile, die zu Ziindun- |
gen Anlass geben konnen, griindlich
durchspiilt werden, und die gefiahrlichen
Teile miissen ausser Betrieb gesetzt wer-
den, sobald die Durchspiilung aussetzt.
Der Spiilstrom ist so zu fithren, oder die
Gehiduse oder Schrinke sind derart aus-
zubilden, dass nirgends Reste explosiver
Gemische zuriickbleiben konnen. In den
Fig. 6 und 7 ist die Schutzart Fremdbe-
liiftung schematisch dargestellt. Sie kann
auch fiir vorhandenes Material, das ge-
gen explosionssicheres ausgetauscht wer-
den miisste, z. B. Schleifringldaufer- oder
Zentrifugalanlassermotoren angewendet

iiber der normalen Ausfithrung zu vergrossern. An-
gaben und Beispiele dafiir sind im Leitsatzenent-
wurf enthalten (siehe auch Fig. 8). Die Verbindun-
gen von Leitern miissen gegen Selbstlockern zuver-
lassig gesichert sein.

werden.

Fig. 7
Fremdbeliiftete Schalt- und Verteilschrinke
1 explosionsgefahrdeter Raum; 2 Schalt- und
Verteilschridnke; 3 Ventilator der Fremdbeliif-
tung: 4 Ventilatorschalter; 5 Stromungswaich-
ter;” 6 Zeitrelais; 7 Schalter der Schalt- und
Verteilschrianke; 8 Klappen oder Schieber

SEV 5697

Schutzart erhohte Sicherheit e '

Diese Schutzart kann im Gegensatz zu den be- |
reits behandelten Bauarten nur angewendet wer-
den, wenn am Material betriebsmissig keine Fun-
ken, Lichthogen oder gefihrlichen Temperaturen
entstehen. Trotz dieser beschrinkten Anwendbar-
keit wird die erhohte Sicherheit hiufig verwendet,
weil sie einfacher, leichter und billiger ist als die
anderen Schutzarten. Sie kommt vor allem in Be-
tracht fur Kurzschlussanker-
motoren, Leuchten, Verbin-
dungsdosen, Anschlussklem-
men, Akkumulatoren, nicht
aber fiir Schalter, Motoren
mit Schleifringen, Kollekto-
ren oder Zentrifugalanlas-
sern, Uberstromunterbrecher
und Steckkontakte. Gegen-
tiber der iublichen Ausfiih-
rung des Materials sind aller-
dings, wiederum dem beson-
deren Risiko in explosionsge- |
fahrdeten Raumen Rechnung

¢

Fig. 8
Unterteilung der Kriechwege
durch Rippe (a) und Steg (b)

tragend, bhesondere Massnahmen hinsichtlich des
Isoliervermégens und der Kurzschlussfestigkeit zu
treffen. Bei der Bemessung der Kriechwege und
Luftdistanzen ist ein Sicherheitsfaktor einzurech-
nen, d. h. Kriechwege und Luftdistanzen sind gegen-

Selbstverstandlich dirfen auch am Material, das
nach Schutzart erhohte Sicherheit hergestellt ist,
Grenzerwirmung und Grenztemperatur bestimmte
Werte nicht iiberschreiten, und zwar nicht nur an
der Oberflache, sondern auch im Innern des Mate-
rials. Die Temperaturen, die erfahrungsgemaiss
nicht tiberschritten werden sollen, konnen der Ta-
belle VII des Leitsatzenentwurfes entnommen
werden.

Die Schutzart erhohte Sicherheit kann mit Vor-
teil auch in Verbindung mit anderen Schutzarten
verwendet werden. So ist es zweckmassig, die An-
schlussklemmen von Material, das in Schutzart
druckfeste Kapselung oder Olkapselung ausgefiihrt
ist, nach Schutzart erhohte Sicherheit herzustellen.

Sonderschutzart s

Es ist denkbar, dass Material hergestellt werden
kann, welches den in den Vorschriften vorgesehe-
nen Schutzarten nicht entspricht, aber gleichwohl
allen Anforderungen an die Explosionssicherheit
gentigt. Dies kann zum Beispiel zutreffen fiir Mate-
rial, bei welchem Vergussmassen, harthare Giess-
harze, vollstindig gasdichte Gehiuse aus Metall
oder anderen Werkstoffen, Quecksilberkontakte,
Zinddurchschlagssicherungen  besonderer Kon-
struktion, nicht ziindfihige Stromkreise zur Anwen-
dung gelangen. Solches Material kann nach bestan-
dener Priiffung in Sonderschutzart zugelassen
werden.

¢) Einzelbestimmungen

Maschinen kénnen in den Schutzarten druckfeste
Kapselung, Fremdbeliftung und erhohte Sicherheit
explosionssicher hergestellt werden, wobei die

Fortsetzung des allgemeinen Teils auf Seite 721
Es folgen «Die Seiten des VSE»
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Fortsetzung von Seite 704

Einfithrung in die Vorschriften fiir explosionssichere
elektrische Installationsmaterialien und Apparate (Vor-
schriften fiir Ex-Material) Fortsetzung

Schutzart erhohte Sicherheit nur fiir Maschinen
ohne Funkenbildung in Betracht kommt. Werden
Maschinen mit Schleifringen, Kollektoren und Zen-
trifugalanlassern in druckfester Kapselung ausge-
fithrt, so geniigt es, um die Explosionssicherheit zu
erzielen, die erwdahnten, funkenbildenden Teile in
druckfeste Gehause einzubauen. Der iibrige Teil
der Maschinen, also Stator und gewickelter Teil des
Rotors, konnen in erhohter Sicherheit hergestellt
werden, welche Bauart fiir Motoren mit Kifigliufer
normalerweise gewihlt wird. Die ganze Maschine in
druckfester Kapselung ausgefiihrt, wird grosser und
schwerer als eine Ausfiilbhrung in erhéhter Sicher-
heit.

Bei Kifiglaufermotoren in Schutzart erhohte
Sicherheit sind aber, um Funkenbildung zu vermei-
den, die Kifigstibe mit den Kurzschlussringen
durch Hartloten oder Schweissen zu verbinden,
falls Stibe und Ringe nicht aus einem Stiick be-
stehen. Ferner miussen auch besondere Massnahmen
getroffen werden, um Funkenbildung zwischen Sta-
ben und Laufereisen sowie zwischen rotierenden
und festen Teilen zu vermeiden, mit anderen Wor-
ten, die Isolation muss gegeniiber normaler Ausfiih-
rung erh6ht und der Luftspalt vergrossert werden.
Ausserdem ist der Lagerung besondere Beachtung
zu schenken.

Maschinen, deren Nennstrom geringer als 0,1 A
ist, sind in Schutzart erhohte Sicherheit nur zulis-
sig, wenn durch einen dauernden KurzschluB3strom
die zulissige Grenztemperatur bzw. Grenzerwir-
mung nicht tiberschritten werden. Diese Einschrin-
kung ist deshalb notig, weil bei geringen Strom-
stirken die Uberstromunterbrecher nicht mit ge-
ntigender Sicherheit ansprechen und deshall eine
unzulissige Erwirmung nicht immer verhindern.

Grosse Maschinen mit Schleifringen, Kollekto-
ren oder Zentrifugalanlassern werden mit Vorteil
fremdbeliiftet, welche Schutzart vor allem auch fur
Maschinen anwendbar ist, welche nicht explosions-
sicher ausgefiihrt, aber in explosionsgefihrdeten
Réumen verwendet werden sollen. Fig. 6 zeigt in

schematischer Darstellung die Fremdbeliiftung
eines Schleifringliufermotors.
Transformatoren, Drosselspulen und Wider-

standsgerdte sind zulassig in den Schutzarten druck-
feste Kapselung, Olkapselung, Fremdbeliiftung und
erhohte Sicherheit. Transformatoren, deren Nenn-
strom auf der Unterspannungsseite kleiner als 0,5 A
ist, sind mit der gleichen Begriindung derselben
Einschrinkung unterworfen, wie die Maschinen mit
Stromstirken unter 0,1 A. Die zulissigen Grenztem-
peraturen und Grenzerwarmungen sind unter Ein-
rechnung eines Sicherheitsfaktors im Leitsatzenent-
wurf aufgefiihrt.

Bei Widerstandsgeraten in Schutzart erhohte
Sicherheit sind besondere Massnahmen erforder-
lich, um Funkenbildung und zu hohe Temperaturen
zu vermeiden. Bei ordnungsgemissem Betrieh darf
kein Bruch an den Widerstandselementen auftre-

ten, und diese miissen so befestigt sein, dass ein Be-
rithren untereinander und mit dem Gehiuse ausge-
schlossen ist.

Schalt- und Steuergerite konnen wegen der mit
ihrer Betitigung verbundenen Bildung von Funken
oder Lichth6gen nicht in Schutzart erhéhte Sicher-
heit ausgefiihrt werden, Gleichstrom-, Schalt- und
Steuergerite auch nicht in der Schutzart Olkapse-
lung, da Gleichstromflammbogen schwer geldscht
werden und dabei verhiltnismissig grosse Mengen
von gasférmigen Zersetzungsprodukten entstehen.

Ausser den im Abschnitt «Schutzart druckfeste
Kapselung d» erwdhnten Massnahmen miissen
Schalt- und Steuergerdte in dieser Bauart so ver-
riegelt werden, dass die Druckfestigkeit nur in aus-
geschaltetem Zustande der Apparate aufgehoben
werden kann, und dass das Einschalten ausgeschlos-
sen ist, solange die druckfeste Kapselung nicht wie-
der hergestellt wird.

Diese Bedingung lasst sich konstruktiv mit Zen-
tralverschluss oder Einzelverschluss losen. Mit dem
Zentralverschluss konnen alle Einbauteile span-
nungslos gemacht werden bevor die Druckfestigkeit
aufgehoben wird, also z. B. das Offnen des Deckels
eingeleitet werden kann. Sonderverschliisse sind bei
Anwendung des Zentralverschlusses nicht notwen-
dig. Dagegen miissen die nach dem Offnen des Ge-
hiuses unter Spannung stehenden Netzanschluss-
klemmen gegen zufillige Berithrung abgedeckt
sein; diese Abdeckungen sind mit Sonderverschliis-
sen zu befestigen. Mit dieser Massnahme soll verhin-
dert werden, dass Unbefugte zu den spannungfiih-
renden Teilen gelangen konnen. Bei grossen Gehiu-
sen ergeben sich allerdings wegen der fiir die Explo-
sionsklasse 3 unter 0,1 mm liegenden Spaltweite fiir
Konstruktion und Fertigung solche Schwierigkei-
ten, dass diese Gehiuse besser mit Einzelverschluss
ausgefiihrt werden, der im Verschrauben der Ge-
hiuseflanschen besteht. Die Verschraubung ist dann
so zu gestalten, dass die Schrauben nur geldst wer-
den konnen, wenn die Einbauteile spannungslos
sind, oder dass sie beim Losen der Schrauben span-
nungslos werden. Diese Forderung fiihrt zu einer
verhiltnismissig komplizierten Verriegelung, und
zudem bedeutet das Losen vieler einzelner Schrau-
ben fiir Gehduse, die betriebsmissig geoffnet wer-
den miissen, eine Erschwerung. Es ist deshalb statt-
haft, Schalter und Schiitze ohne eingebaute Schmelz-
sicherungen ohne Verriegelung auszufithren, wenn
sie mit Sonderverschliissen versehen sind und auf
dem Deckel die gut sichtbare Warnung tragen, dass
vor dem Offnen desselben die Haupt- und Steuer-
stromkreise spannungslos gemacht werden miissen.
Eine dhnliche Regelung ist fiir Leitungsschutzschal-
ter getroffen, wenn sie ohne Offnen betitigt werden
konnen.

Schmelzsicherungen diirfen wegen der Funken-
bildung beim Durchschmelzen oder Auswechseln
der Schmelzeinsitze oder bei Selbstlockerung nur in
den Schutzarten druckfeste Kapselung und Fremd-
beliiftung ausgefiihrt werden. In druckfester Kapse-
lung sind sie zudem so zu verriegeln, dass das Ein-
setzen und Herausnehmen der Schmelzeinsitze nur
in spannungslosem Zustand moglich ist. Praktisch
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wird diese Bedingung durch Einbau eines beson-
deren Schalters erfiillt, der mit dem Gehiusedeckel
so verriegelt ist, dass dieser nur bei ausgeschaltetem
Schalter geoffnet werden und der Schalter erst wie-
der eingeschaltet werden kann, wenn das Gehéduse
druckfest geschlossen ist.

Schalter in Schutzart Olkapselung miissen Ge-
wihr dafiir bieten, dass ein iiber dem Olspiegel be-
findliches explosionsfihiges Gemisch durch die Ab-
schaltfunken unter keinen Umstinden geziindet
wird, und zwar auch nicht beim Abschalten von
Kurzschliissen oder anlaufender Motoren. Die Ol-
tiberdeckung soll bei tiefster Raumtemperatur ohne
Erwirmung durch den Betriebsstrom mindestens
10 mm betragen. Die beim Schalten durch Ver-
dampfung und thermische Zersetzung des Oles ent-
stehende Gase und Dampfe diirfen im Innern des
Olbehilters keinen messharen Uberdruck bewirken.
Wenn also merkbare Mengen von Gasen und Diamp-
fen entstehen, miissen sie entweder durch im Ge-
hiduse vorhandenen Spalten oder durch besondere
Liiftungs6ffnungen entweichen kénnen.

In gewissen Lindern wird auch die druckfeste
Olkapselung, eine Verbindung von druckfester Kap-
selung mit Olkapselung, zugelassen. Wir betrachten
eine solche Schutzart nicht nur als unzulissig, son-
dern geradezu als gefdahrlich. Beim Abschalten
schwerer Kurzschliisse kann nimlich im Innern der
druckfesten Kapselung durch die Zersetzungsgase
ein Uberdruck entstehen, weil diese durch die engen
Spalten des Gehiuses nicht rasch genug entweichen
konnen. Auf diese Weise entsteht eine gewisse Vor-
kompression, und da der Explosionsdruck dem An-
fangsdruck direkt proportional ist, konnen unkon-
trollierbare Driicke entstehen (bis zu 20 kg/cm?2),
denen die Gehause standhalten miissten, was wirt-
schaftlich kaum durchfiithrbar wire.

Bei olgekapselten Schaltern konnen nur die
Schaltelemente selbst unter Ol gelegt werden, wih-
rend das weitere Zubehor, wie Uberstromunter-
brecher, Signallampen und Anschlussklemmen, in
einer anderen geeigneten Schutzart ausgefiithrt wer-
den miissen, z. B. Uberstromunterbrecher druckfest,

Signallampen und Anschlussklemmen in erhdhter
Sicherheit.

Miissen in einem explosionsgefihrdeten Raum
eine Mehrzahl von Schaltern, Uberstromunterbre-
chern, Verteilkasten und weiterer Apparate und In-
strumente installiert werden, so kann jeder einzelne
Apparat in der fiir diesen zuldssigen Schutzart ver-
wendet, oder sie konnen in einer gemeinsamen, einer
einzigen Schutzart entsprechenden Anlage zusam-
mengefasst werden. Eine praktische Losung stellt
die Verbindung von Schaltern und Uberstromunter-
brechern in Schutzart druckfeste Kapselung und der
Verteilkasten in Schutzart erhohte Sicherheit dar,
wobei die Gehiduse nach dem Baukastensystem zu-
sammengebaut werden.

Sehr zweckmiissig ist fiir Schalt- und Verteilanla-
gen die Fremdbeliftung. Bei Anwendung dieser
Schutzart kann durchwegs Material in normaler
Ausfiihrung verwendet werden. Zusitzlich sind die
in Fig. 7 ersichtlichen Einrichtungen notig. Bei der
Konstruktion ist darauf zu achten, dass Schalt- und

Verteilschrinke gut durchspiilt werden. In Raumen,
in denen Feuchtigkeit oder korrosive Gase und
Dimpfe vorhanden sind, kann durch Fremdbeliif-
tung auch deren Einfluss ausgeschaltet werden.

Fur Steckkontakte kommt nur die Schutzart
druckfeste Kapselung in Frage, und die Kontakte
miissen bei Stromdurchgang entsprechend dieser
Schutzart abgeschlossen sein. Die druckfeste Kapse-
lung kann entweder durch das Gehiduse des Steckers
und der Dose oder durch Einkapselung der Kontakt-
stellen selbst erreicht werden. Wird die Kapselung
durch die Gehiduse des Steckers und der Dose ge-
bildet, so muss die Einstecktiefe des einen Gehiuses
in das andere im Augenblick der Stromunterbre-
chung noch eine grossere Spaltlinge aufweisen als
sie sonst bei druckfester Kapselung notig ist. Der
Grund liegt darin, dass einerseits die Spaltweiten
nicht so genau eingehalten werden kénnen, und an-
derseits die Druckfestigkeit noch in der dussersten
Stellung, die zu einer Funkenbildung fiihren kann,
gewihrleistet sein muss. Ist dagegen jede Kontakt-
stelle innerhalb der Steckvorrichtung fiir sich ge-
kapselt, so werden die Riume, in denen eine Explo-
sion entstehen konnte, so klein, dass hinsichtlich der
Spaltlinge Erleichterungen am Platze sind. Die
empfohlenen Spaltdimensionen kénnen dem Leit-
siitzenentwurf entnommen werden.
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Fig. 9
Leitereinfiihrungen
1 Einfiihrungsstelle
2 druckfeste Kapselung
3 erhohte Sicherheit

Die meisten im Handel erhiltlichen Steckvor-
richtungen sind, wie das auch in den Vorschriften
vorgesehen ist, so mit einem Schalter kombiniert,
dass Stecken und Ziehen nur in spannungslosem
Zustande erfolgen kann.
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Da eine Beschiddigung der beweglichen Zuleitun-
gen des Ex-Materials zu Funkenbildung oder unzu-
lassiger Erwarmung fithren kann, sind die Einfiih-
rungsstellen trompetenformig auszubilden. Fig. 9a
stellt den Zusammenbau einer Leitereinfiihrung in
erhohter Sicherheit mit einem druckfest gekapsel-
ten Gehiause dar, wahrend aus den Fig. 9b und 9¢
die Ausfithrung der Leitereinfithrung selbst hervor-
geht, und zwar aus Fig. 9b fiir Schnurdurchmesser
bis 30 mm und aus Fig. 9¢ fiir Schnurdurchmesser
iiber 30 mm.

An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen,
dass nicht nur alle Energieverbraucher, wie auch
feste oder bewegliche Leiter, so gegen Uberlastung
geschiitzt sein miissen, dass keine gefihrlichen Tem-
peraturen auftreten konnen. Die Leiter miissen
sorgfiltig verlegt werden, Anschluss- und Verbin-
dungsdosen sind reichlich zu dimensionieren, so
dass die Anschliisse unter Einhaltung der vorge-
sehenen Kriechwege und Luftdistanzen erfolgen
konnen.

Leuchten (Beleuchtungskorper) konnen in den
Schutzarten druckfeste Kapselung, erhohte Sicher-
heit und Fremdbeliftung gebaut werden. Da die
praktische Bedeutung fremdbeliifteter Leuchten bis
jetzt gering ist, wurden lediglich fur druckfeste
Kapselung und erhéhte Sicherheit Bestimmungen
aufgestellt. Sollten fremdbeluftete Leuchten zur An-
wendung gelangen, so konnen sie in sinngemisser
Anwendung der Bestimmungen iiber die Schutzart
Fremdbeliiftung als Sonderschutzart gepriift und zu-
gelassen werden.

An Leuchten in Schutzart druckfeste Kapselung
sind die lichtdurchlissigen Teile ein Bestandteil der
druckfesten Kapselung, und sie miissen nach den Be-
stimmungen iber diese Schutzart ausgefiihrt wer-
den und also einem Druck von 8...10 kg/cm? stand-
halten. Auch darf die druckfeste Kapselung nur in
spannungslosem Zustande aufgehoben werden kon-
nen. Sie ist also mit Verriegelungen auszuriisten, die
ein Offnen der druckfesten Kapselung nur in span-
nunglosem Zustande aller zuginglichen Teile ge-
statten.

In Leuchten nach Schutzart erhéhte Sicherheit
miissen die Lampen in spannungslosem Zustand
ausgewechselt werden konnen, oder es sind Fassun-
gen vorzusehen, bei denen beim Auswechseln der
Lampe entstehende Funken nur in einem druckfest
gekapselten Raume auftreten.

Die lichtdurchlissigen Teile simtlicher Leuchten
sind durch zweckmissige Schutzvorrichtungen, wie
Schutzkorbe oder Schutzgitter, gegen mechanische
Beschiadigung zu schiitzen. Ausnahmen von dieser
Bestimmung sind méglich, wenn die Leuchten so an-
geordnet werden, dass unbeabsichtigte mechanische
Beschidigungen ausgeschlossen erscheinen.

Die Herstellung von Leuchten in Schutzart er-
héhte Sicherheit fiir Lampen in Kolbenform bietet
fiir die Ziindgruppen C und D gewisse Schwierig-
keiten, da die Ziindtemperaturen, die ja unter Ein-
rechnung eines Sicherheitsfaktors nicht erreicht
werden diirfen, fiir die Gase und Diampfe dieser
beiden Gruppen unter den Temperaturen der Gliih-
lampen liegen. Die Temperatur an den Kolben kann

niamlich je nach Leistung ungefihr 200°C er-
reichen, wihrend die Ziindtemperatur von Diaethyl-
aether 180 °C, von Schwefelkohlenstoff 120 °C be-
tragen. Da bei der Schutzart erhohte Sicherheit die
Gase und Dampfe mit den heissen Stellen der
Lampe in Beriihrung kommen, diirfen nur Lampen
eingesetzt werden, welche Gewidhr dafiir bieten,
dass die in den Leitsitzen aufgefiihrten Grenztem-
peraturen und Grenzerwarmungen nicht tiber-
schritten werden. In Rédumen, in denen Explosions-
gefahr durch Gase und Dampfe der Ziindgruppen
C und D besteht, konnen deshalb kaum Leuchten in
Schutzart erhéhte Sicherheit verwendet werden. Im-
merhin ist bei der Beurteilung der Explosionsge-
fahr zu beriicksichtigen, dass die betreffenden Gase
und Dimpfe wesentlich schwerer sind als Luft, so
dass je nach der Hohe und dem Rauminhalt der be-
treffenden Rdaume, aber auch nach der Art der Ein-
richtung und der Liiftung die Moglichkeit besteht,
solche Leuchten im Einverstindnis mit den zustin-
digen Organen der Arbeitsaufsicht und der Feuer-
polizei zuzulassen.

Ein selbsttatiges Lockern der Lampen in Kolben-
form und der Fluoreszenzlampen muss durch beson-
dere Vorrichtungen, z. B. Einbau von Federn, zu-
verliassig verhindert werden. Die Fassungen von
Fluoreszenzlampen sind ebenfalls gegen Lockern zu
sichern, und den handelsiiblichen Langenunter-
schieden ist wiederum zur Vermeidung von Fun-
kenbildung Rechnung zu tragen.

Hand- und Fassleuchten sind wie alle transpor-
tablen elektrischen Betriebsmittel zusatzlicher Be-
anspruchung unterworfen. Besondere Beachtung ist
einer geniigenden mechanischen Festigkeit zu
schenken, weshalb die Glasglocken einem Fall von
1,5 m auf eine Buchenholzplatte, aber auch einer
Abkiihlung von 100 °C auf 0 °C standhalten miissen.
Funkenbildung durch Schlag ist ebenfalls zu verhin-
dern, so dass die iusseren Teile der Leuchten aus
Nichteisenmetallen bestehen miissen oder mit Uber-
ziigen ausreichend zu schiitzen sind.

d) Staubgeschiitzte Bauart

Wie bereits erwiahnt, gelten die Vorschriften nicht
fur Material, das in Rdumen verwendet wird, in wel-
chen die Gefahr von Staubexplosionen besteht. Es
diirfte aber angezeigt sein, im Rahmen dieses Ein-
fithrungsartikels noch einige Erlduterungen iiber
Staubexplosionsgefahr durch elektrisches Material
und iiber staubgeschiitzte Bauarten beizufiigen.

Jeder brennbare feste Stoff kann zu Staubexplo-
sionen Anlass geben, wenn er in geniigend feiner
Verteilung und geniigender Konzentration in der
Luft vorhanden ist. Die Explosionsgefahr ist aber
nach anderen Gesichtpunkten zu beurteilen als die-
jenige von Gasen und Ddmpfen. Sie ist im Wesent-
lichen abhiingig von Korngrosse, Kornform, Ober-
flachenbeschaffenheit und chemischer Zusammen-
setzung. Je kleiner die Korngrosse, um so grosser ist
die Explosionsgefahr. Es kann angenommen werden,
dass Korngrossen iiber 0,3 mm Durchmesser als un-
gefihrlich betrachtet werden konnen. Die unteren
Explosionsgrenzen der meisten Stdube sind durch
Versuche in der Gréssenordnung von 20..40 g/m?
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ermittelt worden. Sie liegen also verhaltnismassig
hoch, doch sind all diese Angaben mit Vorsicht
aufzunehmen, weil die Versuchsresultate sehr weit-
gehend von den Versuchsbedingungen und vor al-
lem von der Zusammensetzung der festen Anteile
des Staubes abhiingig sind. Eine wesentliche Rolle
spielt dabei die Verteilung der verschiedenen Korn-
grossen.

Im Gegensatz zu Gas- oder Dampf-Luftge-
mischen ist Staub schon in der Konzentration von
einigen g/m?® sichtbar, ja die Luft wird bei dieser
Konzentration auf kurze Entfernung sogar un-
durchsichtig. Lange bevor die untere Explosions-
grenze erreicht ist, erfolgt also eine Warnung. Eine
besondere Gefahr hesteht aber im Aufwirbeln der
abgesetzten festen Anteile des Staubes, was z. B.
durch Erwédrmung, Undichtigkeiten, mechanische
Vorginge und Luftstromungen erfolgen kann. Eine
sehr geringe Schichtdicke reicht aus, um aufgewir-
belt eine explosionsfihige Konzentration herbeizu-
fithren. Wenn eine Ziindquelle vorhanden ist, ge-
niigt schon die Bildung sehr kleiner Staubwolken in
explosionsfiahiger Konzentration, also oberhalb der
unteren Explosionsgrenze, um eine vielleicht harm-
lose Verpuffung auszulosen. Diese erzeugt aber
durch Aufwirbelung neue Staubwolken, die wie-
derum geziindet werden. Es entsteht also eine Art
Kettenreaktion, welche schwere Staubexplosionen
herbeifiihren kann.

Funken, Lichthogen oder starke Erwarmung an
elektrischem Material sind Ziindquellen fiir die
Auslésung von Staubexplosionen. Die Gefahr, Staub
durch elektrische Funken zu ziinden, darf zwar aus
den bereits erwiahnten Griinden und auch deshalb
nicht tiberschitzt werden, weil die Ziindstromstar-
ken hoher sind als fiir Gase und Dampfe. Staub-
explosionen durch elektrisches Material konnen
wirksam verhindert werden, wenn die funkenbilden-
den Teile staubdicht gekapselt werden, was z. B.
durch Verschraubung in Sackléchern und Einbau
guter Dichtungen erfolgen kann. Eine vollstindige
Dichtheit gegen das Eindringen von Staub ist aller-
dings nur dann zu erreichen, wenn die Gehéause den
Unterschieden in der Dichte im Innern des Ge-
hiuses und in der Umgebung gewachsen sind.

Wenn sich brennbare Stoffe auf der Oberflache
oder im Innern von elektrischem Material ablagern,
so konnen sie beim Uberschreiten gewisser Tem-
peraturen zur Selbstentziindung gelangen, so dass
durch Aufwirbelung eine Staubexplosion entsteht.
In staubgefihrdeten Raumen ist das Material also
so auszubilden, dass keine zu Selbstentziindung
filhrende Temperaturen auftreten, dass sich feste
Stoffe in feiner Verteilung nicht gut ablagern und
allfillige Ablagerungen gut entfernt werden kon-
nen. Auf alle Falle diirfen diese Ablagerungen nicht
auf Teilen erfolgen, die Temperaturen von mehr
als ca. 100 °C aufweisen, denn organische Stoffe nei-
cen bereits bei dieser, gelegentlich schon bei niedri-
cer Temperatur zu Selbstentziindung.

e) Priifung von Ex-Material

Gemiss den Bestimmungen des Sicherheits-
zeichenreglementes (Publ. Nr. 0204 des SEV) ist das

Ex-Material einer Typenprifung zu unterziehen,
bei der festzustellen ist, ob das Material den in den
Vorschriften enthaltenen Anforderungen entspricht.
Der Vorschriftenentwurf enthilt deshalb auch
Priifbestimmungen, doch sind die Einzelheiten iiber
die Durchfiihrung der Priifung nicht in den Vor-
schriftenteil selbst aufgenommen worden, sondern
nur in den Leitsitzen niedergelegt, um auch hier
eine gewisse Beweglichkeit zu erméglichen und zu
gestatten, gemachte Erfahrungen auszuwerten.

Material in Schutzart druckfeste Kapselung ist
auf  Drucksicherheit, Ziinddurchschlagsicherheit
und Ziinddurchschlagsicherheit bei Verformung zu
priifen, wobei alle drei Priiffungen in einem Priif-
zyklus zusammengefasst werden konnen. Zu diesem
Zwecke sind die Gehiduse einer Explosionspriifung
zu unterziehen. Fir den Nachweis der Ziinddurch-
schlagsicherheit werden die Gehiuse in eine Kam-
mer gestellt und sowohl das Gehzuse als auch die
Kammer mit einem explosionsfihigen Gemisch be-
schickt, das entsprechend der Explosionsklasse zu
wahlen ist.

Das im Innern des Gehiuses befindliche Gemisch
wird geziindet. Das Gehduse hat dem Explosions-
druck standzuhalten, und die Explosion darf sich
nicht auf das das Gehduse umgebende Gemisch aus-
wirken. Ferner ist nachzuweisen, dass durch die
Explosion das Gehduse keine dauernden Form-
dnderungen erlitten hat.

Bei Material in Schutzart Olkapselung — es
diirfte sich vor allem um Schaltgerite handeln — ist
durch die Priifung der Nachweis zu erbringen, dass
ein iiber dem Ol befindliches explosionsfihiges Ge-
misch beim Auftreten von Funken und Lichthogen
im Ol nicht geziindet wird. Da auch iiber der Nenn-
leistung liegende Energien, z. B. diejenige eines an-
laufenden Motors, sicher abgeschaltet werden
miissen, wird die Prifung bei hoherer als der be-
triebsmissigen Leistung vorgenommen. Die Schal-
tungen werden in Abstinden von 10 s wiederholt,
um die Erwdarmung des Oles und eine allfillige
Drucksteigerung wegen ungeniigender Entliiftung
des Gehduses erfassen zu konnen.

Die Explosionspriifung des Ex-Materials verlangt
besondere Priifeinrichtungen und benétigt verhalt-
nismassig viel Zeit. Auch kann sie mit der Zer-
storung des Priiflings verbunden sein. Es ist aber
moglich, gewisse Installationsmaterialien und Appa-
rate auch ohne Explosionspriifung zu begutachten.
Es ist deshalb vorgesehen, dass das Material nur
dann einer Explosionspriifung zu unterwerfen ist,
wenn das Starkstrominspektorat des SEV eine
solche Priiffung als notwendig erachtet. Auf die
Explosionspriifung kann praktisch verzichtet wer-
den fiir Material der Schutzarten erhéhte Sicherheit
und Fremdbeliiftung. Bei Material der Schutzart
druckfeste Kapselung diirfte wohl dann eine Ex-
plosionspriifung nicht notig sein, wenn erfahrungs-
gemiss feststeht, dass die Ausfithrung dem auf-
tretenden Explosionsdruck standhalt. Das trifft z. B.
zu auf Material mit kleinem Rauminhalt, z.B.
kleine Schalter, die ohnehin starker dimensioniert
werden miissen, als der Explosionsdruck es erfor-
dert. Die Spaltdimensionen kénnen durch Messung
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kontrolliert werden. Auch Olschaltgerite bis zu
einer gewissen Leistung und Spannung (1 kVA,
500 V) brauchen bei einer Oliiberdeckung der
Schaltstiicke von mindestens 15 mm keine Ex-
plosionspriifung zu bestehen.

f) Aufschriften

Das elektrische Material ist bekanntlich in Uber-
einstimmung mit den Hausinstallationsvorschriften
und den einschligigen sicherheitstechnischen Vor-
schriften des SEV zu kennzeichnen. Fiir das Ex-
Material sind noch gewisse zusitzliche Aufschriften
notig. Samtliches Material, das die Priifung hin-
sichtlich Explosionssicherheit bestanden hat, ist mit
dem Symbol Ex zu kennzeichnen. Die vielen Kon-
struktionsmoglichkeiten bedingen aber weitere Be-
zeichnungen, die tibrigens auch deshalb am Platze
sind, weil bei allfalliger Anderung der Produktion
und damit verbundener Anderung der Explosions-
gefahr (z.B. Auftreten von Gasen und Dimpfen
anderer Zindgruppen und Explosionsklassen) aus
den Aufschriften ersichtlich ist, ob das Material den
neuen Anforderungen geniigt. Vor allem ist es
notig, die Schutzart, Ziindgruppen und Explosions-
klassen, fiir welche das Material gebaut ist, in den
zusitzlichen Aufschriften festzuhalten.

Neben dem bereits erwihnten Symbol Ex ist
deshalb samtliches Material noch mit dem Symbol
der Schutzart (d, o, f, e, s) und dem Symbol der
Ziindgruppe (A, B,C,D) zu kennzeichnen. Druck-
fest gekapseltes Material muss auch noch das Sym-
bol der Explosionsklasse (1, 2, 3) tragen.

Beispiele fiir zusitzliche Aufschriften:

a) Motor in Bauart erhohte Sicherheit e, zu-
lassig in allen 4 Ziindgruppen: Ex-e-D.

b) Schalter in Schutzart druckfeste Kapselung d,
zulissig in den Ziindgruppen A, B, C und den Ex-
plosionsklassen 1, 2: Ex-d-C-2.

Olgeschiitzte Schalt- und Steuergerite miissen
nebst dem Symbol Ex und dem Symbol der Schutz-
art und der Ziindgruppe noch die Bezeichnung der
Stromart und des maximal zulidssigen Abschalt-
stromes aufweisen.

Leuchten fiir Lampen in Kolbenform sollen gut
sichtbar die Leistungsangabe derjenigen Lampe
tragen, bei welcher die zulissige Temperatur nicht
tiberschritten wird.
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Wirtschaftliche Mitteilungen

Unverbindliche mittlere Marktpreise

je am 20. eines Monats

Metalle

‘ ‘ Juli ‘ Vormonat } Vorjahr
Kupfer (Wire bars) 1) sFr/100kg | 267.— | 270.— | 365.—
Banka/Billiton-Zinn 2) . |sfr./10k | 916.— | 932.— | 918.—
Bleil) . . . . .. sfr/100kg | 114.— | 114.— | 145.—
Zink!) . . . . . . . |sfi00kg| 94.— 92.— | 122.—
Stabeisen, Formeisen3) |sfr/l0ky| 67.50 67.50 63.—
5-mm-Bleche3) . . srji0kg | 73.— 73.— 65.—

1) Preise franko Waggon Basel, verzollt, bei Min-
destmengen von 50 t.

t) Preise franko Waggon Basel, verzollt, bei Min-
destmengen von 5 t.

%) Preise franko Grenze, verzollt, bei Mindestmen-
gen von 20 t.

Fliissige Brenn- und Treibstoffe

Juli Vormonat | Vorjahr

Reinbenzin/Blei-

benzin1) ........ sFr/100 k| 40.— 41.— 41.—
Dieselol fiir strassenmo-

torische Zwecke ... |[sFr/I0k| 40.25 41.203)| 37.30%)
Heizol Spezial 2) sFr/0 kg 21.10 | 21.10%) 18.80
Heizol leicht2) . .. .. sFr./100 kg 20.30 20.30%)| 17.80
Industrie-Heizol

mittel (III) 2) sFr./0kg| 16.55 | 16.553)| 14.35
Industrie-Heizol

schwer (V)2) . .... sFr./100 ky| 15.35 15.35%)| 13.15

1) Konsumenten-Zisternenpreis franko Schweizer-
grenze, verzollt, inkl. WUST, bei Bezug in einzelnen
Bahnkesselwagen von ca. 15 t.

t) Konsumenten-Zisternenpreise (Industrie), franko
Schweizergrenze Buchs, St. Margrethen, Basel, Genf,
verzollt, exkl. WUST, bei Bezug in einzelnen Bahnkes-
selwagen von ca. 15 t. Fir Bezug in Chiasso, Pino und
Iselle reduzieren sich die angegebenen Preise um
sFr. 1.—/100 kg.

%) Konsumenten-Zisternenpreise (Industrie), franko
Schweizergrenze Basel, verzollt, exkl. WUST, bei Bezug
in einzelnen Bahnkesselwagen von ca. 15 t. Flir Bezug
in Chiasso, Pino und Iselle reduzieren sich die angege-
benen Preise um sFr. 1.—/100 kg, bei Bezug in Buchs,
St. Margrethen und Genf erhohen sie sich um sFr. —.80/
100 kg.

Kohlen
‘ ’ Juli Vormonat | Vorjahr
Ruhr-Brechkoks I/II . | sfrft |149.— |149.— | 133.—
Belgische Industrie-Fett-
kohle
Nuss I e o« o o | skept | 135.50 |[135.50 | 115.—
Nuss III . » . . .| st [135.50 |135.50 | 112.50
Nuss IV . . . . .| st [135.50 |135.50 | 109.—
Saar-Feinkohle . . . | st [102.50 |102.50 89.50
Franzosischer Koks,
Loire « . . . . . .| st |155.50 |155.50 | 139.50
Franzosischer Koks,
Nord . . . . . . .| skt |149.— |149.— | 129.50
Polnische Flammkohle
Nuss I/IT . . . . .| st |136.— |136.— | 117.50
Nuss II' . . . . .| st |133.50 [133.50 | 115.—
Nuss IV . . . . .| st |133.50 [133.50 | 115.—

Sidmtliche Preise verstehen sich franko Waggon
St. Margrethen, verzollt, bei Lieferung von Einzelwagen
an die Industrie, bei Mindestmengen von 15 t.




	Einführung in die Vorschriften für explosionssichere elektrische Installationsmaterialien und Apparate (Vorschriften für Ex-Material)

